
Anmeldebestimmungen  
 
2. Internationales Käsefestival Oberstdorf vom 11. bis 13. März 2011 
 
 
Anmeldebestimmungen Standplatz 
 
 
Ort 
Oberstdorf Haus 
Prinzregenten-Platz 1 
D-87561 Oberstdorf 
 
Großer Saal „Nebelhorn“ 
Foyers Oberer und Unterer Markt 
 
Käsemarkt – Öffnungszeiten 
Freitag  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Sonntag  10.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 
Verkauf 
Der Verkauf erfolgt ausschließlich vom angemieteten Verkaufsstand! 
Keine eigenen Stände, keine Verkaufswagen!  
 
Verkaufsstände 
Die Maße für einen Verkaufsstand (Tisch) betragen 280 cm x 80 cm. 
Eine Erweiterung des Standes ist nur nach Rücksprache mit dem 
Veranstalter möglich. Die Einteilung der Verkaufsstände erfolgt durch 
den Veranstalter. Die Tische sind mit einer abwischbaren Tischdecke 
bestückt. Pro Verkaufsstand stehen dem Aussteller zwei Stühle zur 
Verfügung. 
 
Beschriftung Verkaufsstände 
Der Teilnehmer ist verpflichtet seinen Verkaufsstand zu beschriften: 
Betrieb, Name, Adresse und dieses gut sichtbar darzustellen 
 
Bestücken (Bezug) der Verkaufsstände 
Donnerstag, 10. März 2011 von 14.00 bis 18.00 Uhr  
An den darauf folgenden Tagen jeweils ab 07.00 Uhr bis Verkaufsbe-
ginn (10.00 Uhr). 
 
Handel mit Lebensmitteln  
Die Lebensmittelrechtlichen Vorschriften sind zu beachten. 
(bei Bedarf bitte Merkblatt anfordern) 
 
Eigenes Material 
Käsemesser, Hobel, Käsereiben, Käseschilder, Preisschilder, Schnei-
debretter, Frischhaltefolien, Verpackungsmaterial, Degustations-
material, Käsepapier, Dekorationsmaterial, Putzmaterial, Registrier-
kasse, Waage, Warenschutz. 
 
Mietmaterial 
Gastrokühlschrank       € 95,- zzgl. 19% MwSt. 
Kühlvitrinen       € 95,- zzgl. 19% MwSt. 
 
Abfall 
In Müllsäcken zu sammeln, Entsorgung an extra hierfür ausgewiese-
nen Plätzen durch den Aussteller selbst. 
 
Transport und Logistik 
Sind auf eigene Kosten und Verantwortung. 
 
 
 

 
 
Reinigung 
Jeder Partner hat die Fläche an und um seinen Verkaufsstand täglich, 
nach Beendigung der Öffnungszeit, zu reinigen. Die Partner sind 
verpflichtet, an ihrem Standplatz Müllbehälter bereitzustellen. Der 
gesammelte Abfall darf nur in den von ZAK zur Verfügung gestellten 
Müllbehältern entsorgt werden. Sperrige Gegenstände wie z.B. Holz-
kisten sind von den Partnern selbst zu entsorgen. 
 
Preise 
Verkaufsstand € 95,-- pro Tag zzgl. 19 % MwSt. 
Der Verkaufsstand kann nur für die gesamte Veranstaltungsdauer 
angemietet werden. 
 
Vergabe der Verkaufsstände 
Nach Eingang der Anmeldungen entscheidet der Veranstalter über die 
Vergabe der Verkaufsstände. Der Veranstalter behält sich die Rück-
weisung der Anmeldungen vor. 
 
Haftung 
Für Personen- und Sachschäden, die durch den Betrieb des Verkaufs-
standes entstehen, haftet der Standbetreiber. 
 
Schadensersatz  
Für sämtliche Schäden die von den Standbetreibern, ihrem Personal 
oder durch den Betrieb ihres Verkaufsstandes verursacht werden, 
kann der Standbetreiber gegenüber dem Veranstalter (OTG) in vollem 
Umfang haftbar gemacht werden. 
  
Nutzungsberechtigter 
Ausschließlich die Vertragspartner sind berechtigt, den ihnen im Rah-
men der Veranstaltung zugewiesenen Verkaufsstand zu nutzen.  
 
Unterkunft 
Siehe beiliegendes Anmeldeformular. 
 
Verbindlichkeit 
Durch die schriftliche Anmeldung sind die Teilnehmer mit den Richtli-
nien einverstanden und erkennen die Bestimmungen des Veranstal-
ters an. Der Erfüllungsort ist Obersdorf. Es gilt deutsches Recht, Ge-
richtsstand ist Kempten/Allgäu. 
 
Anmeldeschluss 
Anmeldeschluss ist Montag, der 31. Januar 2011 
 
Kontakt für Anmeldung 
Oberstdorf Tourismus GmbH  
Sema Erdogan 
Prinzregenten-Platz 1  
D-87561 Oberstdorf  
 
Tel. +49 (0)8322-700-264 
Fax +49 (0)8322-700-266  
Email: erdogan@oberstdorf.de 
www.kaesefestival-oberstdorf.de 


